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Verordnung über das Naturschutzgebiet „See am 
Goldberg“ vom 14. September 1977 
 
Aufgrund des § 13 Abs. 2 und des § 15 Abs. 1 des 
Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. 
I S. 821), zuletzt geändert durch Gesetzes vom  
4. September 1974 (GVBl. I S. 361), in Verbindung 
mit § 7 Abs. 5 der Verordnung zur Durchführung des 
Reichsnaturschutzgesetzes vom 31. Oktober 1935 
(RGBl. I S. 1275), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Oktober 1972 (GVBl. I S. 349), sowie der §§ 1 und 
2 des Gesetzes über die Zuständigkeiten nach dem 
Reichsnaturschutzgesetz vom 25. Oktober 1958 
(GVBl. S. 159), geändert durch Gesetz vom 6. Febru-
ar 1962 (GVBl. S. 21), wir mit Zustimmung der Obers-
ten Naturschutzbehörde verordnet: 

§ 1 

Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet wird mit dem 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung in das 
Landesnaturschutzbuch eingetragen und damit dem 
Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes unterstellt. 

§ 2 

(1) Das Naturschutzgebiet „See am Goldberg“ be-
steht aus einem durch Kiesabbau entstanden See und 
dessen Ufern in der Gemarkung Heusenstamm, Kreis 
Offenbach. Seine Größe beträgt 12,24 ha. 

(2) Das Naturschutzgebiet umfasst die Grundstücke 
Gemarkung Heusenstamm, Flur 15, Nrn.11, 12/1, 
12/2 und 16. 

(3) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in 
Karten im Maßstab 1:25000 und 1:1000 rot eingetra-
gen. 

(4) Diese Verordnung und die in Abs. 3 genannten 
Karten sind beim Regierungspräsidenten in Darmstadt 
– Höhere Naturschutzbehörde – hinterlegt. Weitere 
Ausfertigungen dieser Unterlagen befinden sich beim 
Hessischen Minister für Landwirtschaft und Umwelt – 
Oberste Naturschutzbehörde – in Wiesbaden, beim 
Kreisausschuss des Kreises Offenbach – Untere Na-
turschutzbehörde – in Offenbach sowie bei der Hessi-
schen Landesanstalt für Umwelt in Wiesbaden. Sie 
können bei den genannten Stellen während der 
Dienststunden eingesehen werden. 

(5) Das Naturschutzgebiet wird durch amtliche Hin-
weisschilder gekennzeichnet. 

§ 3 

(1) Es ist grundsätzlich verboten, in dem Natur-
schutzgebiet Veränderungen vorzunehmen (§ 16  
Abs. 2 Reichsnaturschutzgesetz). 

(2) Ferner sind in dem Naturschutzgebiet folgende 
dem Schutz und der Erhaltung zuwiderlaufende Hand-
lungen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Reichsnaturschutzgesetz) 
verboten, auch wenn sie nicht zu Veränderungen im 
Sinne des Abs. 1 führen: 

1. Pflanzen, einschließlich der Bäume und Sträu-
cher, zu beschädigen oder zu entfernen; 

2. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig 
zu beunruhigen, ihre Laute nachzuahmen, sie an 
ihren Brut- oder Wohnstätten zu fotografieren, zu 
filmen oder dort ihre Laute auf Tonträger aufzu-
nehmen, Vorrichtungen zu ihrem Fang anzubrin-
gen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Puppen, Larven oder Eier, Nester oder 
sonstige Brut- oder Wohnstätten fortzunehmen 
oder zu beschädigen; 

3. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen; 

4. das Gelände außerhalb des an der Ostgrenze des 
Naturschutzgebietes entlang laufenden Weges zu 
betreten; 

5. zu fahren, zu reiten, zu lagern, zu baden, zu zel-
ten, Wohnwagen aufzustellen, zu lärmen, Feuer 
anzuzünden oder zu unterhalten; 

6. Modellflugzeuge oder –schiffe einzusetzen; 

7. eine gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeiten 
auszuüben; 

8. Bodenbestandteile zu entnehmen, Aufschüttun-
gen, Abgrabungen, Sprengungen oder Bohrungen 
vorzunehmen; 

9. Gewässer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Hessi-
schen Wasserschutzgesetzes vom 6. Juli 1960 
(GVBl. S. 69, 177), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 4. September 1974 (GVBl. I S. 361), zu be-
einträchtigen oder Maßnahmen zur Entwässerung 
durchzuführen; 

10. feste oder flüssige Abfälle einzubringen, Auto-
wracks abzustellen oder das Gelände sonst zu 
verunreinigen; 

11. Biozide anzuwenden  

12. bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der Hessi-
schen Bauordnung vom 31. August 1976 zu  
errichten oder zu verändern, auch wenn dies kei-
ner Baugenehmigung oder Bauanzeige bedarf; 

13. Freileitungen oder sonstige Versorgungsanlagen 
zu errichten oder zu verändern; 

14. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzu-
bringen oder aufzustellen; 

15. Hunde frei laufen zu lassen. 

§ 4 

Ausgenommen von den Verboten des § 3 bleiben: 

1. das Betreten des Naturschutzgebietes zur Aus-
übung des Wintersports, wenn die Wasserfläche 
vereist ist; 

2. die Ausübung der Jagd außer auf Stockenten und 
Möwen; 

3. die von der Höheren Naturschutzbehörde ange-
ordneten Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und 
Gestaltung. 

§ 5 

(1) In begründeten Einzelfällen, insbesondere zur 
Durchführung von Forschungsarbeiten, kann die O-
berste Naturschutzbehörde nach Anhörung der Hes-
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sischen Landesanstalt für Umwelt weitere Ausnahmen 
von den Vorschriften des § 3 zulassen. 

(2) Die Ausnahmegenehmigung kann mit Nebenbe-
stimmungen nach § 36 Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes versehen werden. 

(3) Die Ausnahmegenehmigung ist, soweit kein vor-
rangiges öffentliches Interesse vorliegt, zu versagen, 
wenn trotz Bedingungen oder Auflagen eine Beein-
trächtigung des Naturschutzgebietes zu befürchten 
ist. 

(4) Die Ausnahmegenehmigung ersetzt nicht nach 
anderen Vorschriften erforderliche öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Zustim-
mungen u. ä. 

§ 6 

(1) Die Eigentümer und jeder, dem ein Recht an ei-
nem Grundstück zusteht, müssen die notwendigen 
Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen für das Natur-
schutzgebiet nach den Anordnungen der Höheren 
Naturschutzbehörde dulden (§ 15 Abs. 2 Satz 1 
Reichsnaturschutzgesetz). 

(2) Die Grundstückseigentümer oder sonst Berechtig-
ten haben der Höheren Naturschutzbehörde die in 
dem Naturschutzgebiet eintretenden Schäden oder 
Mängel unverzüglich zu melden (§ 9 Abs. 1 Satz 2 der 
Verordnung zur Durchführung des Reichsnatur-
schutzgesetzes). 

§ 7 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 1 Buchst. 
b des Reichsnaturschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig in dem Naturschutzgebiet 
verbotene Veränderungen im Sinne des § 3 Abs. 1 
vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 3 Buch-
stabe a des Reichsnaturschutzgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig, ohne dass dies nach § 4 
zulässig ist: 

1. Pflanzen beschädigt oder entfernt (§ 3 Abs. 2  
Nr. 1) 

2. wildlebende Tiere in allen Entwicklungsstufen in 
der in § 3 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Art beein-
trächtigt oder Vorrichtungen zu ihrem Fang an-
bringt; 

3. Pflanzen einbringt oder Tiere aussetzt (§ 3 Abs. 2 
Nr. 3); 

4. das Gelände oberhalb des an der Ostgrenze des 
Naturschutzgebietes entlang laufenden Weges 
betritt (§ 3 Abs. 2 Nr. 4); 

5. fährt, reitet, lagert, badet, zeltet, Wohnwagen auf-
stellt, lärmt, Feuer anzündet oder unterhält (§ 3 
Abs. 2 Nr. 5); 

6. Modellflugzeuge oder -schiffe einsetzt (§ 3 Abs.2 
Nr. 6); 

7. eine gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt (§ 3 Abs. 2 Nr. 7); 

8. Bodenbestandteile entnimmt, Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Sprengungen oder Bohrungen vor-
nimmt (§ 3 Abs. 2 Nr. 8); 

9. Gewässer beeinträchtigt oder Maßnahmen zur 
Entwässerung durchführt (§ 3 Abs. 2 Nr. 9); 

10. Abfälle einbringt, Autowracks abstellt oder das 
Gelände sonst verunreinigt (§ 3 Abs. 2 Nr. 10); 

11. Biozide anwendet (§ 3 Abs. 2 Nr. 11); 

12. bauliche Anlagen errichtet oder verändert (§ 3 
Abs. 2 Nr. 12); 

13. Freileitungen oder sonstige Versorgungsanlagen 
errichtet oder verändert (§ 3 Abs. 2 Nr. 13); 

14. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln an-
bringt oder aufstellt (§ 3 Abs. 2 Nr. 14); 

15. Hunde frei laufen lässt (§ 3 Abs. 2 Nr. 15); 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 15 Nr. 1 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Reichsnaturschutzge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig der 
Meldepflicht nach § 6 Abs. 2 nicht nachkommt. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit eine Geldbuße 
bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet wer-
den. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 
Untere Naturschutzbehörde (§ 21 Abs. 4 Reichsnatur-
schutzgesetz). 

§ 8 

Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 21 des Reichsnaturschutzgesetzes bezieht, 
können eingezogen werden (§ 22 Reichsnaturschutz-
gesetz). 

§ 9 

Diese Verordnung über das Naturschutzgebiet „See 
am Goldberg“ in der Gemarkung Heusenstamm, Kreis 
Offenbach, vom 14. Januar 1972 (StAnz. S. 247), 
geändert durch die Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über das Naturschutzgebiet „See am 
Goldberg, Gemarkung Heusenstamm, Kreis Offen-
bach, vom 27. Juni 1974 (StAnz. S. 1276), wird auf-
gehoben. 

§ 10 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Darmstadt, 14. September 1977 

Der Regierungspräsident 
Höhere Naturschutzbehörde 
In Vertretung 
gez. Bach 

StAnz. 41/1977 S. 1980
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Verordnung zur Änderung von Zuständigkeiten in 
Verordnungen über Naturschutzgebiete und Land-
schaftsschutzgebiete im Regierungsbezirk Darm-
stadt vom 1. Juni 1989 
 
Aufgrund des § 16 Abs. 3 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes vom 19. September 
1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Dezember 1988 (GVBl. I S. 429), wird, nach-
dem den nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz i. d. F. 
vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 890) anerkannten Ver-
bänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, 
mit Genehmigung der obersten Naturschutzbehörde 
verordnet: 

Art. 1 

… 

(2) In den Verordnungen über die Naturschutzgebiete 

… 

„See am Goldberg“ vom 14. September 1977 (StAnz. 
41/1977 S. 1980), erhält § 5 folgende Fassung: 

„§ 5 

Von den Verboten des § 3 kann unter den Vorausset-
zungen des § 31 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes auf Antrag Befreiung erteilt werden. 
Über den Antrag entscheidet die obere Naturschutz-
behörde. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmun-
gen nach § 36 des Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes versehen werden.“ 

… 

Art. 2 

Soweit in Verordnungen aufgrund der §§ 16 und 18 
des Hessischen Naturschutzgesetzes oder des § 13 
Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 5 und § 19 des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. September 
1974 (GVBL. I S. 361), und des § 7 Abs. 5 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Reichsnaturschutzge-
setzes vom 31. Oktober 1935 (RGBL. I S. 1275), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Septem-
ber 1977 (GVBl. I S. 360), eine Beteiligung der Hessi-
schen Landesanstalt für Umwelt vorgesehen ist, 
werden die entsprechenden Vorschriften aufgehoben. 

Art. 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
im Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 

 

Darmstadt, 1. Juni 1989 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. W. Link 
Regierungspräsident 

StAnz. 28/1989 S. 1484 


